
Stadtrat

Bericht zum Postulat

Gesamtverkehrskonzept "Mobilität Kreuzlingen 2050"

Am 2. Mai 2024 reichte Gemeinderat Xaver Dahinden, FL/G, mit 22 Mitunterzeichnenden die
Motion Gesamtverkehrskonzept "Mobilität Kreuzlingen 2050" ein (Beilage 1). Diese wurde in
der Gemeinderatssitzung am 4. Juli 2024 begründet. Mit der Beantwortung vom 3. Dezember
2024 beantragte der Stadtrat dem Gemeinderat, die Motion als nicht erheblich zu erklären.
Die Motion wurde vom Gemeinderat am 23. Januar 2025 mit 34 Ja-Stimmen gegen 2 Nein-
Stimmen in ein Postulat umgewandelt. Die Anträge 6 und 8 wurden mit 22 Ja-Stimmen gegen
11 Nein-Stimmen bei 3 Enthaltungen angenommen.

Der Stadtrat berichtet über die Umsetzung des Postulats wie folgt:

Auftrag 6: Im Jahr 2034 soll die B33 fertiggestellt sein. Die prognostizierten Folgen für unsere
Region fallen widersprüchlich aus. Der Stadtrat soll aufzeigen, auf welche möglichen Szenarien
er sich vorbereitet und welche Massnahmen zu ergreifen sind.

Durch das Regierungspräsidium Baden-Württemberg wurde eine Verkehrsstudie mit Fokus auf
den grenzüberschreitenden Güterverkehr Hochrhein – Bodensee (Basel bis Konstanz) in Auf-
trag gegeben, bei der auch der Bund und die Grenzkantone zwischen Basel und dem Bodensee
mitgearbeitet haben (Beilage 2). Aufgrund des Verkehrsmodells wird bis 2040 (Annahme Fer-
tigstellung B33 und BTS/OLS) eine Zunahme von heute ca. 1'200 LKW/Tag um 50 % auf 1'800
LKW/Tag erwartet. Der PKW-Verkehr nimmt von 18'000 PKW/Tag um 17 % auf 21'000 PKW/Tag
zu.

Die Studie schlägt für den Raum Konstanz – Kreuzlingen vier Massnahmen vor:
– Ableitung der LKW auf Parkplätze im Zulauf zum Zoll (Massnahme 13.1)
– Schaffung von Parkraum für LKW im Zollbereich (Massnahme 13.2)
– Schaffung von Parkraum für LKW im Nachlauf zum Zoll (Massnahme 13.3)
– Zusätzlicher Fahrstreifen im Zulauf zum Zoll (Massnahme 13.4)

Der Lead für die Umsetzung dieser Massnahmen liegt auf Schweizer Seite beim ASTRA und in
Deutschland beim Bundesministerium für Verkehr und beim Regierungspräsidium Freiburg.
Um dem Anliegen der Städte Konstanz und Kreuzlingen mehr Nachdruck zu verleihen, wurde
ein gemeinsames Schreiben an das ASTRA und das Bundesministerium für Verkehr (BMDV)
verschickt (Beilage 3). Des Weiteren erfolgte im Grossen Rat eine "Einfache Anfrage" an den
Regierungsrat durch Thomas Niederberger, Gabriel Macedo, Attila Wohlrab und Dean Kradol-
fer zur "Zukunft der Oberlandstrasse (OLS)" (Beilage 4).

Sperrfrist für alle Medien
Veröffentlichung erst nach der Medienkon-
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Wie bereits erwähnt, nimmt der Transitverkehr mit der Eröffnung der B33 und aufgrund der
allgemeinen Verkehrszunahme (Bevölkerungswachstum) zu. Zudem ist der Handlungsspiel-
raum der Stadt Kreuzlingen eingeschränkt, nichtsdestotrotz will der Stadtrat das Problem aktiv
angehen. Um die zusätzliche Verkehrsbelastung infolge der Eröffnung der B33 möglichst zu
kompensieren, sollen insbesondere die Massnahmen aus  dem Agglomerationsprogramm, des
kommunalen Verkehrsrichtplans sowie des grenzüberschreitenden Gesamtverkehrskonzepts
umgesetzt werden. Diesbezüglich sind Massnahmen im Bereich des Verkehrsmanagements
(Pförtneranlagen, Verkehrsleitsystem etc.) sowie Massnahmen zur Förderung des Fuss- und
Veloverkehrs sowie des öffentlichen Verkehrs vorgesehen. Um die Belastung durch Lastwagen
in den Stadtquartieren zu reduzieren und zu kanalisieren, sind im kommunalen Richtplan in-
nerstädtische Transitachsen angedacht (Beilage 5). Es ist jedoch fraglich, ob eine zeitnahe Um-
setzung möglich ist, da mit DBU-Entscheid vom 30. März 2020 die Massnahmen V 2.3.1 und
V 2.3.2 Lastwagenrouten ohne/mit Netzergänzung aufgrund des aktuellen Stands von einer
Festsetzung zu einer Vororientierung zurückgestuft wurden.

Auftrag 8: Information und Kommunikation: Das Konzept Mobilität 2050 Kreuzlingen nimmt
die Anliegen der Bevölkerung auf. Es beschreibt, wie die Ziele und die Strategien der Zukunft
der Bevölkerung vermittelt werden und wie der Meinungsbildungsprozess geplant ist.

Wie bereits an der Gemeinderatssitzung vom 23. Januar 2025 erwähnt, wird eine gemeinde-
rätliche Spezialkommission Verkehrsplanung eingesetzt werden. Das Büro des Gemeinderats
hat die Einsetzung dieser Kommission per 1. April 2025 genehmigt (Beilage 6). In dieser Spezi-
alkommission sollen der kommunale Verkehrsrichtplan und das grenzüberschreitende Ge-
samtverkehrskonzept behandelt werden. Im Nachgang dieser Sitzungen ist eine breite Infor-
mation der Bevölkerung vorgesehen. Ob dies durch eine Informationsveranstaltung und/oder
– wie bereits einmal angedacht – mittels einer Broschüre "Strassenraum ist Lebensraum"
durch die Kommunikationsagentur "Die Botschafter" erfolgt, ist noch offen.
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Kreuzlingen, 13. Mai 2025

Stadtrat Kreuzlingen

Thomas Niederberger, Stadtpräsident

Michael Stahl, Stadtschreiber

Beilagen
1. Motion (umgewandelt in Postulat am 23. Januar 2025)
2. Verkehrsstudie Hochrhein-Bodensee vom Mai 2022
3. Schreiben an ASTRA und BMDV vom 17. März 2025
4. Beantwortung "Einfache Anfrage" vom 18. März 2025
5. Auszug Richtplan Stadt Kreuzlingen – Lastwagenrouten (V 2.3) vom 3. Juli 2019
6. Beschluss Büro Gemeinderat vom 24. März 2025

Mitteilung an
– Mitglieder des Gemeinderats
– Medien
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VERKEHRSSTUDIE HOCHRHEIN-BODENSEE

Maßnahmenblatt

Nr. 13.1 Konstanz - Ableitung der Lkw auf Parkplatz im
Zulauf zum Zollbereich

 Realisierungshorizont

< 5 Jahre 5-15 Jahre > 15 Jahre

kurzfristig mittelfristig langfristig

Kostenrahmen

< 1 Mio. EUR 1- 10 Mio. EUR > 10 Mio. EUR

Wirkung und Umsetzung

Enthalten in Planfall

PF1 PF2 PF3 PF4

Ausgangslage Neben dem Grenzübergang Thayngen stellt der Grenzübergang Konstanz den wichtigsten
Übergang zur Schweiz in Fortführung der A 81 dar. Die Lkw-Prognose 2040 lässt eine
Zunahme des Lkw-Verkehrs in Konstanz von heute ca. 1.200 Lkw/24h um 50 % auf
1.800 Lkw/24h erwarten. Die Steigerung ist damit deutlich höher als in Thayngen, wo u.a.
die hohe Auslastung größere Steigerungen verhindert und es dadurch zu Verlagerungen
zu anderen Grenzübergängen wie Konstanz kommt. Der Pkw-Verkehr nimmt in Konstanz
leicht von 18.000 Pkw/24h um 17 % auf 21.000 Pkw/24h zu.

Die Situation rund um den Grenzübergang ist bereits heute insofern problematisch, als
dass sich in beiden Richtungen Knotenpunkte befinden, die durch den grenzüberschrei-
tenden Verkehr überstaut werden. Von Norden her reicht der Lkw-Stau bis zur Schänzle-
brücke und beeinträchtigt die signalisierten Knotenpunkte mit der Grenzbachstraße sowie
der Gartenstraße. Auf schweizerischer Seite ergeben sich Beeinträchtigungen am Kreis-
verkehr zur Hauptstraße 13 unmittelbar vor dem Zoll. Diese Schwierigkeiten werden sich
durch die o.g. Verkehrssteigerungen in Konstanz verschärfen.

In Konstanz gilt es daher Maßnahmen zu ergreifen, die die Abläufe im Zulauf zum Zoll in
beiden Richtungen optimieren und insbesondere das Stauen von Lkw-Verkehr auf der
durchgehenden Fahrbahn verhindern. Die Thematik wird in Konstanz seit längerem dis-
kutiert. Immer wieder werden geeignete Flächen zur Pufferung bzw. zum Abstellen von
Lkw gesucht und analysiert. Im Zulauf zur Zollanlage von Norden ist in ca. 4 km Entfer-
nung und abseits der B 33 eine Fläche für 60 Lkw in der Claude-Dornier-Straße in einem
Gewerbegebiet vorhanden. Eine gezielte bzw. kontrollierte Ableitung auf die Fläche er-
folgt nicht, Auslastung und Akzeptanz dieser Fläche sind dementsprechend gering.

Konstanz

Kreuzlingen

Kartendaten: © OpenStreetMap-Mitwirkende, SRTM
Kartendarstellung: © OpenTopoMap (CC-BY-SA)
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VERKEHRSSTUDIE HOCHRHEIN-BODENSEE

Maßnahmenblatt

Kurzbeschreibung Die Maßnahme 13.1 beinhaltet den Bau einer Pufferfläche für bis zu 120 Lkw im Zulauf
zur Zollanlage Konstanz entlang der B 33. Die Fläche ist so zu dimensionieren, dass sie
den Rückstau an der B 33 aufnimmt und auch die Fläche mit 60 Lkw an der Dornier-
Straße ersetzt. Auf der Zollanlage selbst sind in Richtung Schweiz zudem weitere 50
Lkw-Stellplätze vorhanden.

Es gilt zu prüfen, ob (landwirtschaftliche) Flächen auf der Westseite der B 33 hierfür erwor-
ben werden können. In Betracht kommen z.B. Flächen südlich der Grenzbachstraße auf
schweizerischem Gebiet oder auf Höhe der Kläranlage Konstanz und des Flugplatzes
Konstanz. Die bestehende Fläche an der Claude-Dornier-Straße ist nicht optimal gelegen
und angebunden, um einen Stau im Straßenraum maßgeblich vermeiden zu können.

Durch eine unmittelbare Lage vor der Zollanlage ist eine Ausleitung der Lkw einfacher um-
zusetzen und erzeugt eine größere Akzeptanz. Je größer die Entfernung zur Grenze wie
bei der bestehenden Fläche ist, umso mehr Umfahrungsmöglichkeiten bestehen.

Auf der neu geschaffenen Fläche sollte auch die Möglichkeit zu kontrollierten Ruhezeiten
für Lkw-Fahrer:innen außerhalb des Straßenraumes bestehen. In den Flächenkonzepten
sollte daher ein geeignetes Angebot für Lkw-Fahrer:innen vorgesehen werden (WC, Du-
schen, Verpflegung etc.).

Wirkung am
Grenzübergang

Durch die Pufferung der Lkw außerhalb des Straßenraumes reduzieren sich die staube-
dingten Verlustzeiten für Pkw im Zuge der B 33. Der allgemeine Verkehrsfluss für den
grenzquerenden und innerörtlichen Pkw-Verkehr in Konstanz verbessert sich insbeson-
dere in den Morgenspitzenstunden deutlich.

In der Folge erhöht sich die Verkehrssicherheit durch seltenere Stauereignisse und Über-
stauung der Knotenpunkte und der durchgehenden Fahrbahn.

Auf der Fläche können zudem geregelte Ruhepausen erfolgen.

Voraussetzungen /
Abhängigkeiten zu
anderen
Maßnahmen

Die Maßnahme 13.1 ist unabhängig von anderen Maßnahmen realisierbar.

Die Maßnahme 13.1 kann je nach Flächengröße alternativ oder ergänzend zur Maßnahme
13.2 (Schaffung von Parkraum im Zollbereich) erfolgen. Zusätzliche Fahrstreifen zur wei-
tergehenden Trennung der Lkw am Zoll in Konstanz sind bei entsprechender Flächen-
größe und wirksamer Dosierung nicht erforderlich.

Planungsprozess /
-schritte

Verschiedene Standorte wurden in der Vergangenheit entlang der B 33 diskutiert, jedoch
nie vertieft beplant. Die Fläche an der Claude-Dornier-Straße wird aufgrund konkurrieren-
der Nutzungsansprüche möglicherweise auf absehbare Zeit nicht mehr zur Verfügung
stehen. Weitere Flächen sind zu prüfen, insbesondere unmittelbar an der Zollanlage, die
einen kurzen Weg zwischen Pufferfläche und Zoll ermöglichen.

Standortuntersuchung, Planungsstufen bis Ausführungsplanung / Bauprojekt

Gesamt-
einschätzung der
Maßnahme

Die Wirksamkeit der Maßnahme ist als hoch einzuschätzen. Voraussetzung ist jedoch,
dass geeignete Flächen im nahen Umfeld ohne konkurrierende Nutzungsansprüche und
mit einer guten und direkten Anbindung an die B 33 bereitgestellt werden können. Das
Schweizer Staatsgebiet sollte in die Überlegungen einbezogen werden.

Eine stringente Organisation und Kontrolle des Verkehrs und der Ausleitung auf die Puffer-
fläche sind für die Wirksamkeit der Maßnahmen zwingend.

PTV Transport Consult GmbH Seite 2/2



VERKEHRSSTUDIE HOCHRHEIN-BODENSEE

Maßnahmenblatt

Nr. 13.2 Konstanz - Schaffung von Parkraum für Lkw im
unmittelbaren Zollbereich

 Realisierungshorizont

< 5 Jahre 5-15 Jahre > 15 Jahre

kurzfristig mittelfristig langfristig

Kostenrahmen

< 1 Mio. EUR 1- 10 Mio. EUR > 10 Mio. EUR

Wirkung und Umsetzung

Enthalten in Planfall

PF1 PF2 PF3 PF4

Ausgangslage Neben dem Grenzübergang Thayngen stellt der Grenzübergang Konstanz den wichtigsten
Übergang zur Schweiz in Fortführung der A 81 dar. Die Lkw-Prognose 2040 lässt eine
Zunahme des Lkw-Verkehrs in Konstanz von heute ca. 1.200 Lkw/24h um 50 % auf
1.800 Lkw/24h erwarten, Die Steigerung ist damit deutlich höher als in Thayngen, wo u.a.
die hohe Auslastung größere Steigerungen verhindert und es dadurch zu Verlagerungen
zu anderen Grenzübergängen wie Konstanz kommt. Der Pkw-Verkehr nimmt in Konstanz
leicht von 18.000 Pkw/24h um 17 % auf 21.000 Pkw/24h zu.

Die Situation rund um den Grenzübergang ist bereits heute insofern problematisch, als
dass sich in beiden Richtungen Knotenpunkte befinden, die durch den grenzüber-
schreitenden Verkehr überstaut werden. Von Norden her reicht der Lkw-Stau bis zur
Schänzlebrücke und beeinträchtigt auch die signalisierten Knotenpunkte mit der
Grenzbachstraße sowie der Gartenstraße. Auf schweizerischer Seite ergeben sich
Beeinträchtigungen am Kreisverkehr zur Hauptstraße 13 unmittelbar vor dem Zoll. Diese
Schwierigkeiten werden sich durch die o.g. Verkehrssteigerungen in Konstanz
verschärfen.

In Konstanz gilt es daher Maßnahmen zu ergreifen, welche die Abläufe im Zulauf zum Zoll
in beiden Richtungen optimieren und insbesondere das Stauen von Lkw-Verkehr auf der
durchgehenden Fahrbahn verhindern. Die Thematik wird in Konstanz seit längerem
diskutiert. Immer wieder werden geeignete Flächen zur Pufferung bzw. zum Abstellen
von Lkw gesucht und analysiert.

Kurzbeschreibung Die Maßnahme 13.2 beinhaltet den Bau bzw. die Erweiterung der Parkplätze am Zoll
Konstanz/Kreuzlingen selbst auf bis zu 170 Lkw. Die Fläche ist so zu dimensionieren,

Konstanz

KreuzlingenKartendaten: © OpenStreetMap-Mitwirkende, SRTM
Kartendarstellung: © OpenTopoMap (CC-BY-SA)
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VERKEHRSSTUDIE HOCHRHEIN-BODENSEE

Maßnahmenblatt

dass sie den Rückstau an der B 33 aufnimmt und auch die Fläche mit 60 Lkw an der
Dornier-Straße ersetzt. In beiden Fahrtrichtungen sind Flächen rund um die Zollanlagen
vorhanden, die unbebaut bzw. landwirtschaftlich genutzt sind und Möglichkeiten für
weitere Stellplätze direkt am Zoll bieten.

Ein solcher Standort ist einer externen Pufferflächen im Zulauf vorzuziehen, da eine
aufwändige Ausleitung und Dosierung sowie die Kontrolle der Befolgung nicht erforderlich
sind. Ein erneutes Befahren des Straßenraums ist dann entbehrlich. In Fahrtrichtung
Schweiz besteht durch eine zweite bzw. erweiterte Fläche am Zoll noch mehr Spielraum,
um Transit- und Leerfahrten unabhängig von Lkw zur Verzollung abzuwickeln und die
gegenseitigen Behinderungen im Zulauf zu reduzieren.

Wirkung am
Grenzübergang

Durch das Parken der Lkw außerhalb des Straßenraumes reduzieren sich die
staubedingten Verlustzeiten für Pkw im Zuge der B 33. Der allgemeine Verkehrsfluss für
den grenzquerenden und innerörtlichen Pkw-Verkehr in Konstanz verbessert sich
insbesondere in den Morgenspitzenstunden in Richtung Schweiz und abends Richtung
Deutschland deutlich.

Eine Fläche im örtlichen Zusammenhang mit dem Zoll bietet zudem den Vorteil, dass der
Straßenraum nicht erneut befahren werden muss (Vermeidung weiterer Knotenpunkte).

In der Folge der Maßnahme erhöht sich die Verkehrssicherheit durch seltenere
Stauereignisse und Überstauung der Knotenpunkte und der durchgehenden Fahrbahn.

Auf der Fläche können zudem geregelte Ruhepausen durch Lkw-Fahrer:innen erfolgen.
Möglichkeiten hierfür sind vorzusehen (WC, Duschen, etc.)

Voraussetzungen /
Abhängigkeiten zu
anderen
Maßnahmen

Die Maßnahme 13.2 ist unabhängig von anderen Maßnahmen realisierbar.

Die Maßnahme 13.2 kann je nach Flächengröße alternativ oder ergänzend zur Maßnahme
13.1 (Schaffung von Parkraum im Zulauf) erfolgen. Zusätzliche Fahrstreifen zur
weitergehenden Trennung der Lkw am Zoll (Maßnahme 13.4) sind ergänzend zur
Maßnahme 13.2 für eine verbesserte Zuführung zu den unterschiedlichen Zollbereichen
in die Konzeption einzubeziehen.

Planungsprozess /
-schritte

Die Untersuchungen sind gleichermaßen und abgestimmt auf die Maßnahme 13.1
(Pufferfläche im Zulauf) zu führen, es ergeben sich hierbei Schnittmengen.

Standortuntersuchung, Planungsstufen bis Ausführungsplanung / -projekt

Gesamt-
einschätzung der
Maßnahme

Die Wirksamkeit der Maßnahme ist als hoch einzuschätzen, eine Bündelung mit den
bestehenden Flächen ist hier als ideal anzusehen.

Eine Maßnahmenrealisierung sollte vordringlich geprüft werden.

PTV Transport Consult GmbH Seite 2/2



VERKEHRSSTUDIE HOCHRHEIN-BODENSEE

Maßnahmenblatt

Nr. 13.3 Konstanz - Schaffung von Parkraum für Lkw im
Nachlauf zum Zoll

 Realisierungshorizont

< 5 Jahre 5-15 Jahre > 15 Jahre

kurzfristig mittelfristig langfristig

Kostenrahmen

< 1 Mio. EUR 1- 10 Mio. EUR > 10 Mio. EUR

Wirkung und Umsetzung

Enthalten in Planfall

PF1 PF2 PF3 PF4

Ausgangslage Neben dem Grenzübergang Thayngen stellt der Grenzübergang Konstanz den wichtigsten
Übergang zur Schweiz in Fortführung der A 81 dar. Die Lkw-Prognose 2040 lässt eine
Zunahme des Lkw-Verkehrs in Konstanz von heute ca. 1.200 Lkw/24h um 50 % auf 1.800
Lkw/24h erwarten, Die Steigerung ist damit deutlich höher als in Thayngen, wo u.a. die
hohe Auslastung größere Steigerungen verhindert und es dadurch zu Verlagerungen zu
anderen Grenzübergängen wie Konstanz kommt. Der Pkw-Verkehr nimmt in Konstanz
leicht von 18.000 Pkw/24h um 17 % auf 21.000 Pkw/24h zu.

Die Situation rund um den Grenzübergang ist bereits heute insofern problematisch, als
dass sich in beiden Richtungen Knotenpunkte befinden, die durch den grenzüber-
schreitenden Verkehr überstaut werden. Von Norden her reicht der Lkw-Stau bis zur
Schänzlebrücke und beeinträchtigt auch die signalisierten Knotenpunkte mit der
Grenzbachstraße sowie der Gartenstraße. Auf schweizerischer Seite ergeben sich
Beeinträchtigungen am Kreisverkehr zur Hauptstraße 13 unmittelbar vor dem Zoll. Diese
Schwierigkeiten werden sich durch die o.g. Verkehrssteigerungen in Konstanz
verschärfen.

Aktuell wird der größere Teil des Lkw-Verkehrs in der ersten Tageshälfte abgewickelt. Um
die Abläufe zu entzerren soll die Nutzung des Grenzübergangs in der zweiten Tageshälfte
gefördert werden und damit indirekt einen Beitrag zur Kapazitätserhöhung leisten.

Gleichzeitig soll das heute zum Teil schon stattfindende Abstellen von Lkw in Gewerbe-
und Wohngebieten in der Schweiz unterbunden, auf gezielt ausgewiesenen Flächen
gebündelt und die Möglichkeit zur geregelten Wahrnehmung der Ruhezeiten geschaffen
werden.

Konstanz

Kreuzlingen

Kartendaten: © OpenStreetMap-Mitwirkende, SRTM
Kartendarstellung: © OpenTopoMap (CC-BY-SA)
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VERKEHRSSTUDIE HOCHRHEIN-BODENSEE

Maßnahmenblatt

Kurzbeschreibung Lkw-Parkplätze im Nachlauf zur Grenze in Fahrtrichtung Schweiz sollten idealerweise
unmittelbar auf dem Gelände der Zollanlage oder deren näherem Umfeld geschaffen
werden, um ein Erreichen vor Eintreten des Nachtfahrverbots zu ermöglichen. Verzoller-
Lkw können bis 17:30 Uhr die Grenze passieren, Transit- und Leer-Lkw bis 22:00 Uhr.

Neben dem unmittelbaren Umfeld der Zollanlage kommen Flächen in einer Entfernung von
< 1h Fahrzeit in Frage, sodass diese noch vor Eintreten des Nachtfahrverbots und zur
Wahrnehmung der Ruhezeiten erreicht werden können

Auf der neu geschaffenen Fläche soll die Möglichkeit zu kontrollierten Ruhezeiten für Lkw-
Fahrer:innen außerhalb des Straßenraumes bestehen. In den Flächenkonzepten sollte
daher ein geeignetes Angebot für Lkw-Fahrer:innen vorgesehen werden (WC, Duschen,
Verpflegung etc.).

Wirkung am
Grenzübergang

Mit der Maßnahme wird eine Erhöhung des Lkw-Durchsatzes in der zweiten Tageshälfte
angestrebt.

Eine Bündelung der parkenden Lkw in den Nachtstunden außerhalb von Wohn- und
Gewerbegebieten in der Schweiz wird ermöglicht.

Insbesondere wird durch die Flächen im Nachlauf die Wahrnehmung der Ruhezeiten
außerhalb der Hauptfahrbahnen bzw. des Stauraumes zum Zoll ermöglicht.

Durch eine denkbare Reservierungsoption für Parkplätze können die Planbarkeit und
Verlässlichkeit der Fahrt und Pausen erhöht werden.

Voraussetzungen /
Abhängigkeiten zu
anderen
Maßnahmen

Die Maßnahme 13.3 ist unabhängig von anderen Maßnahmen realisierbar.

Planungsprozess /
-schritte

Projektstudie, Planungsstufen bis Bauprojekt

Gesamt-
einschätzung der
Maßnahme

Die Wirkung der Maßnahme ist in erster Linie lokal zu verorten. Die tatsächliche
Wirkungsstärke auf die verkehrlichen Abläufe hängt von der Bereitschaft der
Speditionsunternehmen ab, Fahrten zeitlich anders zu disponieren. Die zeitliche
Eintaktung des Lkw-Verkehrs ist neben der Wartezeit am Zoll und der Örtlichkeit zur
Wahrnehmung der Ruhezeiten von vielen anderen Faktoren abhängig.

Die Maßnahme trägt dazu bei, den Druck auf den Grenzübergang in Fahrtrichtung
Schweiz in den Morgenstunden zu reduzieren.

Neben den verkehrlichen Effekten werden vor allem ein gebündeltes Abstellen der Lkw
außerhalb von Wohn- und Gewerbegebieten in der Schweiz sowie eine geregelte
Durchführung der Ruhezeiten ermöglicht.
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VERKEHRSSTUDIE HOCHRHEIN-BODENSEE

Maßnahmenblatt

Nr. 13.4 Konstanz - Zusätzlicher Fahrstreifen im Zulauf
 Realisierungshorizont

< 5 Jahre 5-15 Jahre > 15 Jahre

kurzfristig mittelfristig langfristig

Kostenrahmen

< 1 Mio. EUR 1- 10 Mio. EUR > 10 Mio. EUR

 Wirkung und Umsetzung

Enthalten in Planfall

PF1 PF2 PF3 PF4

Ausgangslage Neben dem Grenzübergang Thayngen stellt der Grenzübergang Konstanz den wichtigsten
Übergang zur Schweiz in Fortführung der A 81 dar. Die Lkw-Prognose 2040 lässt eine
Zunahme des Lkw-Verkehrs in Konstanz von heute ca. 1.200 Lkw/24h um 50 % auf 1.800
Lkw/24h erwarten, Die Steigerung ist damit deutlich höher als in Thayngen, wo u.a. die
bestehende, hohe Auslastung größere Steigerungen verhindert und es dadurch zu
Verlagerungen zu anderen Grenzübergängen wie Konstanz kommt. Der Pkw-Verkehr
nimmt in Konstanz leicht von 18.000 Pkw/24h um 17 % auf 21.000 Pkw/24h zu.

Die Situation rund um den Grenzübergang ist bereits heute insofern problematisch, als
dass sich in beiden Richtungen Knotenpunkte befinden, die durch den
grenzüberschreitenden Verkehr überstaut werden. Von Norden her reicht der Lkw-Stau bis
zur Schänzlebrücke und beeinträchtigt die signalisierten Knotenpunkte mit der
Grenzbachstraße sowie der Gartenstraße. Auf schweizerischer Seite ergeben sich
Beeinträchtigungen am Kreisverkehr zur Hauptstraße 13 unmittelbar vor dem Zoll. Diese
Schwierigkeiten werden sich durch die o.g. Verkehrssteigerungen in Konstanz
verschärfen.

In Konstanz gilt es daher Maßnahmen zu ergreifen, die die Abläufe im Zulauf zum Zoll in
beiden Richtungen optimieren und insbesondere das Stauen von Lkw-Verkehr auf der
durchgehenden Fahrbahn verhindern. Insbesondere die Fahrtrichtung von Deutschland in
die Schweiz ist bereits heute von Lkw-Rückstaus geprägt. Bei Vollauslastung der
Zollanlage mit Lkw ist ein nur 100 m langer Ausfahrtstreifen außerhalb der durchgehenden
Fahrbahn der B 33 vorhanden, um Lkw-Verkehr aufzunehmen.

Für den Pkw-Verkehr kommt es zu zusätzlichen staubedingten Verlustzeiten.

Konstanz

Kreuzlingen

Kartendaten: © OpenStreetMap-Mitwirkende, SRTM
Kartendarstellung: © OpenTopoMap (CC-BY-SA)
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VERKEHRSSTUDIE HOCHRHEIN-BODENSEE

Maßnahmenblatt

Der Handlungsbedarf an dieser Schwachstelle wird seit langem u.a. zwischen der Stadt
Konstanz, dem Regierungspräsidium Freiburg und dem Zoll diskutiert.

Kurzbeschreibung Die Maßnahme 13.4 sieht den Bau eines zusätzlichen Fahrstreifens für Lkw auf 200 m
Länge bis zur Brücke über den Grenzbach vor. Gleichzeitig wird auch die bestehende
Ausfahrt um 100 m bis zum Grenzbach verlängert, sodass insgesamt eine verlängerte
zweistreifige Ausfahrt getrennt nach Verzollung und Transit-/Leerfahrten möglich ist.
Optimal wäre ein Beginn im Knotenpunktbereich der Grenzbachstraße, was jedoch mit
deutlichen zusätzlichen Kosten aufgrund des dann neu zu errichtenden Bauwerks
verbunden wäre.

Durch die Erweiterung des Stauraums wird auch die bestehende organisatorische
Trennung von Transit- und Verzoller-Lkw deutlich verbessert, da diese nicht erst nach der
Ausfahrt auf der Zollanlage getrennt werden.

Die Maßnahme nutzt größtenteils schweizerischen Grund.

Wirkung am
Grenzübergang

Durch die Maßnahme können die Wartezeiten und Stausituationen für Transit-Lkw durch
die verlängerte Trennung von den Lkw zur Verzollung reduziert werden.

Für Pkw in Richtung Schweiz reduziert sich die Gefahr von Beeinträchtigungen durch Lkw-
Stau. Der allgemeine Verkehrsfluss verbessert sich insbesondere in den
Morgenspitzenstunden in Richtung Schweiz.

In der Folge erhöht sich die Verkehrssicherheit durch seltenere Stauereignisse und
Überstauung.

Voraussetzungen /
Abhängigkeiten zu
anderen
Maßnahmen

Die Maßnahme 13.4 ist unabhängig von anderen Maßnahmen realisierbar, wird jedoch
idealerweise mit der Maßnahme 13.2 mit zusätzlichem Parkraum an der Grenzzollanlage
verbunden. Dies würde die Rückstausituationen und Auswirkungen für den örtlichen und
grenzquerenden Pkw-Verkehr zusätzlich reduzieren.

Planungsprozess /
-schritte

Planungsstufen bis Ausführungsplanung / -projekt inkl. verkehrstechnischer Bemessung

Gesamt-
einschätzung der
Maßnahme

Die Maßnahme entfaltet in erster Linie eine hohe lokale Wirkung und lindert die
Rückstaueffekte am Grenzübergang. Die Maßnahme ist zwar inhaltlich auf den Lkw-
Verkehr ausgerichtet, die daraus resultierenden Wirkungen machen sich jedoch bei den
anderen Verkehrsteilnehmern bemerkbar. Vor allem der lokale, grenzüberschreitende
Pkw-Verkehr wird hiervon profitieren.

Die Maßnahme ist vor dem Hintergrund der prognostizierten Fahrtenzunahme am
Grenzübergang Konstanz von Bedeutung. Die Warte- und Verlustzeiten für Pkw und Lkw
können deutlich reduziert werden. Die bestehenden gegenseitigen Beeinträchtigungen
entfallen hierdurch weitgehend.

Durch die Reduzierung der Staulängen und -häufigkeit werden auch die
Verkehrssicherheit und die Leistungsfähigkeit der Knotenpunkte im Zuge der B 33
verbessert.
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Thurgau\ 

Der Regierungsrat des Kantons Thurgau 
an den Grossen Rat 

Frauenfeld, 18. März 2025 
Nr. 158 

Einfache Anfrage von Thomas Niederberger, Gabriel Macedo, Attila Wohlrab und 
Dean Kradolfer vom 22. Januar 2025 „Zukunft der Oberlandstrasse (OLS)" 

Beantwortung 

Sehr geehrter Herr Präsident 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Am 23. September 2012 befürwortete das Thurgauer Stimmvolk eine Erweiterung des 
kantonalen Strassennetzes um die Bodensee-Thurtalstrasse (BTS) und die Oberland-
strasse (OLS). Per 1. Januar 2020 wurde die ehemalige Kantonsstrasse von der Al bei 
Arbon bis zur A7 bei Bonau neu zur Nationalstrasse N23 (Grüneck-Meggenhus), 
wodurch auch der Ausbau der N23 in die Kompetenz des Bundes fällt. Die OLS als 
Kantonsstrasse bleibt weiterhin in der Verantwortung des Kantons. 

Der Bund überprüfte 2024 anhand einer Korridorstudie vertieft die verkehrlichen Bedin-
gungen auf der N23. Im Ergebnis werden mehrere für den Kanton Thurgau zentrale 
Massnahmen im Strassenverkehr vorgeschlagen: Die Umfahrung von Weinfelden in ei-
nem Tunnel (Ottenberg-Tunnel), die Umfahrung von Amriswil, Neukirch und 
Steinebrunn (inklusive Überdeckung Amriswil) sowie die Anbindung von Romanshorn 
(inklusive Überdeckung südwestlich von Romanshorn). Die Linienführung dieser Um-
fahrungen entspricht weitgehend den kantonalen Vorarbeiten (BTS-Planung). 

Die OLS war immer als flankierende Massnahme zur BTS konzipiert (Gesamtkonzept 
Mobilität Thurgau — BTS/OLS). Hintergrund ist, dass ein Ausbau der N23 zur BTS ge-
mäss Modellrechnungen zu mehr Verkehr von Kreuzlingen nach Amriswil führen würde. 
Die Autofahrerinnen und Autofahrer werden gemäss den Modellannahmen nicht mehr 
entlang des Sees von Kreuzlingen nach Romanshorn fahren, sondern auf verschiede-
nen Strecken über den Seerücken mit einer Konzentration auf die Achse Kreuzlingen — 
Amriswil. Davon profitieren die Gemeinden am Obersee mit einer Verkehrsentlastung, 
während die Ortschaften im Raum Lengwil — Langrickenbach mehr Verkehr zu tragen 
haben werden. Um die Dörfer vor diesem Mehrverkehr zu schützen, wurde gleichzeitig 
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mit der BTS die OLS als leistungsfähige Hauptstrasse geplant. In Betrieb genommen 
werden sollte die OLS gemäss ursprünglicher Planung mit der ersten BTS-Etappe von 
Arbon bis Amriswil. 

Nach der Korridorstudie für die BTS muss die Situation für die OLS neu beurteilt wer-
den. Solange die N23 im Raum Amriswil nicht ausgebaut wird, ist aus verkehrlicher 
Sicht auch die OLS nicht erforderlich. 

Frage 1: Wie wird sich der Regierungsrat dafür einsetzen, dass die vom Bund ge-
planten Umfahrungen für Weinfelden, Amriswil und Romanshorn möglichst rasch 
realisiert werden? 

Wie in den Regierungsrichtlinien Thurgau 2024-2028 (RRL TG 2024-2028) festgehal-
ten, setzt sich der Regierungsrat für eine leistungsfähige Strassenverbindung entlang 
der N23-Achse ein. Er wird sich im Rahmen der politischen Prozesse dafür engagieren, 
dass der Ausbau der N23 so früh wie möglich realisiert wird. Die Ostschweizer Kantone 
vertreten ihre Anliegen seit einigen Jahren auch gemeinsam gegenüber dem Bundes-
amt für Strassen (ASTRA) und arbeiten dafür im Rahmen der Bau-, Planungs- und Um-
weltdirektoren-Konferenz der Ostschweiz (BPUK-Ost) zusammen. 

Für den Kanton Thurgau ausschlaggebend ist, dass der Ausbau der N23 in das nächste 
Strategische Entwicklungsprogramm (STEP) Nationalstrassen des Bundes aufgenom-
men und einem baldigen Realisierungshorizont und Ausbauschritt zugeteilt wird. Die 
Projekte eines Ausbauschritts werden als Paket in einem Bundesbeschluss zusammen-
gefasst und dem Parlament mit einem Verpflichtungskredit aus dem Fonds für die Nati-
onalstrassen und den Agglomerationsverkehr (NAF) beantragt. Die Vorlagen unterste-
hen dem fakultativen Referendum. 

Mit der Vernehmlassung zum nächsten STEP Nationalstrassen ist frühestens im Früh-
ling 2026 zu rechnen. Der jüngste Ausbauschritt für die Nationalstrassen ist am 24. No-
vember 2024 von der Stimmbevölkerung abgelehnt worden. In der Folge hat das Eidge-
nössische Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK) die 
ETH Zürich beauftragt, die geplanten Ausbauprojekte aller Verkehrsträger zu überprü-
fen und zu priorisieren. 

Der Bund sieht einen vorläufigen Zeithorizont ab 2050 für die Umfahrungen auf der N23 
vor (Korridorstudie). Zwischen 2030 und 2035 sind kurzfristige Massnahmen vorgese-
hen, darunter verschiedene Massnahmen im öffentlichen Verkehr, motorisierten Indivi-
dualverkehr sowie Fuss- und Veloverkehr. Mittelfristig, zwischen 2035 und 2045, sollen 
Knotengestaltungen und die Behebung von Unfallschwerpunkten umgesetzt werden. 
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Frage 2: Welche Auswirkungen haben die vom Bund geplanten Umfahrungen auf 
die strategische Bedeutung und die bisherige Planung der OLS? 

Die bisherige Planung der OLS wurde im Kontext des Gesamtkonzepts „Mobilität Thur-
gau — BTS/OLS" erarbeitet. Mit den vom Bund geplanten Umfahrungen anstelle einer 
durchgehenden BTS ändern sich auch die Rahmenbedingungen für die OLS. Es müs-
sen u.a. die verkehrlichen Wirkungen des vom Bund vorgeschlagenen Trassees auf die 
gesamte Region neu berechnet werden, insbesondere auf den Oberthurgau und den 
Raum Kreuzlingen. Berücksichtigt werden müssen dabei auch die vorgesehenen Mass-
nahmen im Bereich öffentlicher Verkehr und Langsamverkehr. Erst danach kann beur-
teilt werden, welche Planungen unter den veränderten Rahmenbedingungen noch ver-
wendet werden können und was allenfalls geändert oder angepasst werden muss. Be-
vor hierzu kostenintensive Aufträge erteilt werden, ist angesichts der aktuellen Finanz-
lage abzuwarten, wie der Ausbau der N23 auf Bundesstufe priorisiert wird. Positiv zu 
bewerten ist, dass Amriswil im Norden umfahren werden soll — damit bleibt auch die 
OLS möglich. 

Frage 3: Welche nächsten Schritte unternimmt der Regierungsrat, um eine rasche 
Realisierung der OLS sicherzustellen? 

Eine rasche Realisierung der OLS ist aktuell nicht absehbar. Zunächst müssen die not-
wendigen fachlichen Abklärungen (siehe Frage 2) getätigt werden. Dazu braucht es 
mehr Klarheit über den Realisierungshorizont der Umfahrungen entlang der N23. 

Frage 4: Wie will der Regierungsrat den Auswirkungen der B33 bis zur Umset-
zung einer langfristigen Lösung begegnen, um damit unter anderem auch die Re-
gion Kreuzlingen nachhaltig zu entlasten? 

Die B33 ist eine deutsche Bundesstrasse zwischen Allensbach und Konstanz, die vier-
spurig aus- und neugebaut wird. Der Ausbau dient dabei nicht der Stärkung und Steige-
rung des überregionalen Verkehrs, sondern der Entlastung der umfahrenen deutschen 
Ortschaften. Die volle Verkehrswirksamkeit wird das Teilstück Allensbach-Konstanz im 
Jahr 2034 erreichen. 

Das kantonale Tiefbauamt berücksichtigt die Auswirkungen der B33 bis zur Umsetzung 
einer langfristigen Lösung in seiner Planung: Im neuen Verkehrsmodell des Kantons 
Thurgau ist die fertiggestellte B33 bei den Prognosezuständen 2040 und 2050 berück-
sichtigt. Ebenso wurde beim unlängst abgeschlossenen Gesamtverkehrskonzept der 
Region Kreuzlingen-Konstanz die Situation mit der Fertigstellung der B33 miteinbezo-
gen. Die bisherigen Daten deuten nicht darauf hin, dass die B33 zu einem neuen Ziel-
Quell-Verkehr für Kreuzlingen führt. 
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Das kantonale Tiefbauamt ist in Kontakt sowohl mit dem Regierungspräsidium Freiburg 
als auch dem Ministerium für Verkehr Baden-Württemberg in Stuttgart. Das Regie-
rungspräsidium Freiburg wird zur Aktualisierung der Daten eine neue Studie in Auftrag 
geben, die unterschiedliche Fragestellung zur verkehrlichen Wirkung der B33 untersu-
chen soll. Die sich daraus ergebenden veränderten Rahmenbedingungen für die Region 
Kreuzlingen werden vom kantonalen Tiefbauamt eng verfolgt. 

Für eine nachhaltige Entlastung der Region Kreuzlingen ist es unerlässlich, die verkehr-
lichen Herausforderungen zu analysieren und kurzfristige Lösungsansätze zu erarbei-
ten. Diese Arbeiten sind mit Unterstützung des Kantons bereits im Gange. 

es Regierungsrates 
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